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Modulnummer Modulname Verantwortliche Dozentin bzw. 

Verantwortlicher Dozent 

A - AD 830 Planungs- und Baurecht Herr F. Kunkel 
frank.kunkel@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden besitzen Kenntnisse des Architektenvertragsrechts, 
der Haftung des Architekten, des Honorarrechts und des Urheber-
rechts des Architekten, des privaten Baurechts bei der Abwicklung ei-
nes Bauvorhabens, des Bauplanungsrechts, des Bauordnungsrechts 
und des Umweltrechts. 
Sie können die erworbenen Kenntnisse sachgerecht einzusetzen und 
gebräuchliche Rechtsfragen in der Planungspraxis beantworten.  
Die Studierenden sind in der Lage einen Ausgleich zwischen den Inte-
ressen des Grundstückseigentümers und den Interessen der Allge-
meinheit zu finden. Anhand ausgewählter praktischer Fälle sind die 
Studierenden vertraut mit den rechtlichen Grundlagen und haben 
diese in Vorstellung, Diskussion und Lösung erfasst. 

Inhalte Inhalt ist das Private und das Öffentliche Baurecht.  
Dies umfasst die Beziehung zwischen den privaten Baubeteiligten so-
wie ausgewählte rechtlich relevante Sachthemen. Schwerpunkte sind 
Werkvertragsrecht, Honorarrecht, Nachbarrecht, Tarifrecht und Ar-
beitsrecht. Es beinhaltet weiterhin Grundlagen der öffentlich-rechtli-
chen Rechtsvorschriften im Hinblick auf die bauliche Nutzung von 
Grundstücken. Schwerpunkte sind insbesondere Regelungen, die die 
Zulässigkeit und Grenzen von baulichen Anlagen, ihre Errichtung, Nut-
zung, Änderung, Beseitigung oder ihre notwendige Beschaffenheit be-
treffen. 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesung  
Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die im Modul Planungs- und Bauökonomie zu erwerben-
den Kompetenzen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Diplomstudiengang Architektur. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit von 
180 Minuten Dauer. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden.  
Die Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jedes Studienjahr angeboten, der Beginn ist in je-
dem Semester möglich. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 

  


